
1.  Die zum Vorentwurf der 51. Flächennutzungsplanänderung im Rahmen des 

Verfahrens zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) am 11.10.2018 vorgebrachten Anregungen und 

Hinweise wurden geprüft. Der als Anlage beigefügte Vermerk über die 
frühzeitige Unterrichtung und Erörterung der Bauleitplanung mit den 
Bürgern/Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wird zur Kenntnis 

genommen. 
 

2.  Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vom 08.10.2018 vorgebrachten Anregungen und 
Hinweise wurden geprüft. Den formulierten Beschlussempfehlungen der als 

Anlage beigefügten Abwägungstabelle wird zugestimmt. 
 

3.  Der nach dem Verfahren nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB erarbeitete 
Entwurf zur 51. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 
Meckenheim wird in der vorliegenden Fassung beschlossen und die 

vorliegende Begründung mit Umweltbericht, die Artenschutzprüfung I und 
II, das Schallgutachten, das Verkehrsgutachten, die Gutachterliche 

Stellungnahme zur Baugrundsituation inkl. abfalltechnischer Deklaration 
sowie die bisher vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen werden 

gebilligt 
 
4.  Die Verwaltung wird beauftragt, gemäß § 4a Abs. 2 BauGB die Beteiligung 

der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 

durchzuführen. 


